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Gemeinde Poggensee, Bälau, Panthen - 
Errichtung und Betrieb von 5 Windkraftanlagen WEA 1 bis WEA 5 

- Stellungnahme - 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Plangebiet befindet sich im Gewässerunterhaltungsverband Priesterbach, welcher 
Mitglied im Gewässer- und Landschaftsverband Kreis Herzogtum Lauenburg ist. 
 
Innerhalb des Gebietes befinden sich Verbandsgewässer und Verbandsrohrleitungen. 
Diese sind zur besseren Übersicht im beigefügten Plan eingetragen. 
 
Beim Bau der Windenergieanlagen ist zu beachten, dass zu den Rohrleitungen ein 
Abstand von mindestens 50 m einzuhalten ist, um die Unterhaltungsarbeiten an diesen 
sicherzustellen und um Schäden zu vermeiden, die evtl. bei Fundamentarbeiten oder 
bei späteren Setzungen der Bauwerke auftreten könnten. Dieser geforderte 
Mindestabstand wird nach derzeitiger Planung an den WEA 1 bis WEA 5 eingehalten.  
 
Allerdings weisen wir darauf hin, dass die Zuwegungen so geplant werden müssen, 
dass die Verbandsrohrleitungen nicht gekreuzt werden. Bei den Baumaßnahmen ist 
eine Überquerung der Rohrleitungen mit Baufahrzeugen unbedingt zu vermeiden, um 
Schäden an den Leitungen zu verhindern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

i.A.  

 


